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RS OGH 1992/11/9 Okt5/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1992

Norm

KartG 1988 §10

KartG 1988 §57

Rechtssatz

Ein im Planungsstadium be2ndliches Vorhaben, das noch in keiner Vereinbarung seinen Niederschlag gefunden hat

und auf die Wettbewerbslage auch tatsächlich noch nicht einwirkt, begründet kein Kartell. Ein diesbezüglicher Antrag

ist daher zurückzuweisen.
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